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Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)  

      

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde, 

 

am 15. März 2019 hat der Deutsche Bundestag das Terminservice- und Versorgungsgesetz 

(TSVG) verabschiedet. Neben dem Ausbau der Terminservicestellen, die sowohl eine 

Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten als auch eine unmittelbare ärztliche Versorgung 

für Versicherte in Akutfällen vermitteln sollen, sieht das TSVG vor, dass das 

Mindestsprechstundenangebot der Vertragsärzte für die Versorgung von gesetzlich 

versicherten Patienten von 20 auf 25 Stunden erhöht werden soll. Erbrachten hausärztlichen 

Mehrleistungen stehen extrabudgetäre Vergütungen und Zuschläge gegenüber, so zum 

Beispiel der Zuschlag in Höhe von mindestens 10 Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines 

dringenden Facharzttermins durch einen Hausarzt.  

 

Besonders hervorheben möchte ich die für die hausarztzentrierte Versorgung in § 73 b SGB V 

neu geschaffene verpflichtende Bonifizierung im Wahltarif. Ebenfalls wurde geregelt, dass HZV-

Verträge, die gekündigt werden, solange fortgelten, bis ein neuer Vertrag abgeschlossen wurde.  

 

Nach meiner Einschätzung und Erfahrung der letzten Jahre ist beides als eine weitere Stärkung 

der HZV positiv zu bewerten und wird die HZV weiter voranbringen.  

 

  

      

      

An die 

Vorsitzenden der Landesverbände im 

Deutschen Hausärzteverband e.V. 

      

      

      



 

 

 

      
  

Die wesentlichen und insbesondere für die Hausärztinnen und Hausärzte relevanten 

Neuregelungen habe ich in dem anliegenden Foliensatz zusammengefasst. Die Folien sollen 

insbesondere der Information unserer Mitglieder dienen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr/Euer  

 

 

 

 

 

 

Joachim Schütz 

Geschäftsführer und Justiziar 

 

Anlage 

 

 
 


